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Vorwort

Der Titel „Staat und Religion“ ist für das staatskirchenrechtliche Werk Josef 
Isensees konstitutiv und programmatisch. Der vorliegende Sammelband ergänzt 
den von Otto Depenheuer herausgegebenen Band „Staat und Verfassungen. Ge-
sammelte Abhandlungen zur Staats- und Verfassungstheorie“ (2018). Der Staat 
und der Sinn für das Staatliche werden allgemein und genuin mit dem Denken 
und Schreiben Isensees verbunden. Ebenso aber auch die Themen Kirche und Re-
ligion. Die Aufsätze des vorliegenden Sammelbandes, dessen Zusammenstellung 
und Gliederungskonzeption auf den Autor selbst zurückgehen, widmen sich dem 
Gegenüber dieser beiden institutionellen Potenzen: Staat und Religion. Die Bipo-
larität von Staat und Religion ist aufgehoben in einem Ordnungszusammenhang, 
der die „iusta autonomia“ der beiden Pole konstituiert. Staat und Kirche unter-
scheiden sich zwar, stehen aber nicht unverbunden nebeneinander. Die Sakralität 
des Religiösen muss einen Unterschied machen zur Säkularität des Staates, der 
die Wahrheitsfrage um seiner Funktion als Handlungs- und Wirkungseinheit wil-
len suspendiert hat. Dies setzt voraus, dass Religion als Religion, Kirche als Kir-
che wahrnehmbar ist. In den verschiedenen Abhandlungen dieses Bandes wird 
immer wieder deutlich, dass es Isensee nicht zuletzt darum geht. Hier gilt es für 
religiöse und kirchliche Akteure, verschiedensten Versuchungen Stand zu halten. 
Die sozialstaatlichen „goldenen Zügel“ und der vermeintliche „Mitmachzwang“ 
sind nur zwei Beispiele für diese Herausforderung. Im Kontext Grundrechts-
voraussetzungen und Verfassungserwartungen könnte man eine Verbindung 
zum Philosophen Hermann Krings schlagen, dessen Vortrag auf den Salzburger 
Hochschulwochen 1978 zum Thema „Preis der Freiheit“ sich an Isensees Postulat 
zu – auch und insbesondere kirchlicher – Selbstpositionierung und -profilierung 
freiheitsphilosophisch anschließen lässt: „Der Preis der Freiheit – in welcher 
Bedeutung auch immer man nun das Wort ‚Preis‘ nehmen mag – der Preis der 
Freiheit ist die Treue. Wer frei sein will, muss treu sein. Der Freie steht zu der 
von ihm autonom gesetzten Verbindlichkeit und in eben dieser Standhaftigkeit 
bewährt sich die Freiheit. Damit ist das Wort vom Preis der Freiheit umkehrbar: 
der Preis, den der Treue gewinnt, ist die Freiheit“. Die Treue zu den eigenen reli-
giösen Fundamenten ist nicht nur institutionelle Vitalitätsvoraussetzung, sondern 
auch Voraussetzung dafür, Freiheitsrechte und verfassungsrechtliche Gewährlei-
stungen wirklich wahrnehmen zu können.

Das Herausgebervorwort will aber keine umfassende Würdigung sein. Es 
möchte aber noch auf zwei weitere Facetten des staatskirchenrechtlichen Wirkens 
Josef Isensees aufmerksam machen, die im Kontext dieses Sammelbandes stehen: 
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Vorwort

Josef Isensee als Gutachter und Prozessbevollmächtigter sowie als Diskutant. Ei-
nige staatskirchenrechtliche Prozessvertretungen finden ihren Niederschlag in 
den wissenschaftlichen Abhandlungen und korrespondierenden gerichtlichen 
Entscheidungen: die Frage des Schulgebets (S. 703 – 712, hier erstmals veröf-
fentlicht) BVerfGE 52, 232, Grund und Grenzen des kirchlichen Arbeitsrechts 
(S. 741 – 754) BVerfGE 70, 138 oder das Glockenläuten im sog. „Hollerbach’schen 
Taufkirchenfall“ (S. 543 – 567) BVerwGE 68, 62. Die Antragsschrift der, gemein-
sam mit Fritz Ossenbühl vertretenen, Normenkontrolle gegen das Brandenburger 
Schulgesetz in Sachen „LER“ als einem „zivilreligiösen Unterrichtssurrogat“ ist 
nicht publiziert und das Verfahren bemerkenswerterweise auch durch das Gericht 
im Vergleichswege beendet worden (BVerfGE 104, 305; 106, 210). Als ganz aktu-
elles Kabinettsstück schul- und staatskirchenrechtlicher Rechtsberatung ist Isen-
sees „Rechtsgutachten zum bekenntnisgebunden islamischen Religionsunter-
richt, der an hessischen Schulen in Kooperation mit dem DITIB-Landesverband 
Hessen erteilt wird“ aus dem Jahr 2017 zu nennen, welches auf der Internetprä-
senz des Hessischen Kultusministeriums publiziert ist. Zu dem Reigen wissen-
schaftlicher Rechtsberatung auf dem Feld des Staatskirchenrechts, die nicht in 
diesem Band Aufnahme fand, gehört zudem das Rechtsgutachten „Kirchenau-
tonomie und sozialstaatliche Säkularisierung in der Krankenpflegeausbildung“ 
vom Mai 1980. Darüber hinaus war Josef Isensee nicht nur langjähriger Vorsit-
zender des Wissenschaftlichen Beirats des „Instituts für Staatskirchenrecht der 
Diözesen Deutschlands“ – einer Einrichtung, die für immer mit dem Namen ihres 
Gründungsdirektors Joseph Listl SJ (1929 – 2013) verbunden sein wird –, sondern 
regelmäßig als staatskirchenrechtlicher Berater und Gesprächspartner tätig (etwa 
in konkordatsrechtlichen Fragen nach der Wiedervereinigung). 

Zum Kontext dieses Sammelbandes gehören schließlich die Diskussionsbeiträ-
ge von Josef Isensee insbesondere bei den „Essener Gesprächen zum Thema von 
Staat und Kirche“. Isensee war hier nicht nur zwei Mal Referent (vgl. in diesem 
Band S. 211 – 254 sein Referat zum Silbernen Jubiläum der Essener Gespräche), 
sondern regelmäßiger Diskutant. Dank des speziellen Formats der Essener Ge-
spräche analog zu den Staatsrechtslehrertagungen sind diese mündlichen Inter-
ventionen schriftlich publiziert und lohnen sich nachzulesen. Dieses – in Summe 
dann recht umfangreiche – Seitenstück wäre einer eigenen Darstellung wert. Die-
se Diskussionsbeiträge zeigen Josef Isensee nicht nur als sprachmächtigen Rhe-
tor oder Begriffsbildner (z. B. Umnutzung bzw. Konversion kirchlicher Gebäude 
und die Gefahr „objektiver Blasphemie“, in: EssGespr. 44, 137 f.). Wie in einem 
Brennglas finden sich hier pointierte Kurzformeln dessen, was Isensee an dem 
Staat-Kirche-Verhältnis beschäftigt und welche Entwicklungen er an der Kirche 
kritisiert. Es soll an dieser Stelle ausdrücklich ermuntert werden, gerade auch 
diese Diskussionsbeiträge einmal zu lesen – und etwa mit den Beiträgen dieses 
Bandes in Beziehung zu setzen. Erwähnt seien zudem Isensees Interventionen 
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auf zwei Staatsrechtslehrertagungen, die den einschlägigen Themen „Staat und 
Religion“ bzw. „Religiöse Freiheit als Gefahr“ galten (VVDStRL 59, 323 – 327; 
VVDStRL 68, 97 f.).

Die Beiträge in diesem Band beschränken sich auf den Zeitraum 1974 – 2017. 
In neuer Nachbarschaft arrangiert bieten sie Einblick in Kontinuitäts- und Ent-
wicklungslinien des staatskirchenrechtlichen Denkens von Josef Isensee in ei-
nem Umfeld gravierenden Wandels. Möchte man die 1970/80er Jahre als eine 
Zeit staatskirchenrechtlicher Prosperität apostrophieren, scheinen seit der Mil-
leniumswende – nicht zuletzt befördert durch mehr als Nadelstiche europäischer 
Rechtssetzung und Rechtsprechung – Erosionstendenzen zuzunehmen, die auch 
von unterschiedlichen Dimensionen einer Kirchenkrise geprägt werden. Einer-
seits ganz gegenwärtig und zeitgenössisch, wahren Isensees Beiträge doch auch 
Distanz, die es ihm ermöglicht, die Zeitläufte wahrzunehmen und in ihren je-
weiligen Herausforderungen zu erfassen. Liest man heute ältere Texte Isensees, 
frappiert nicht selten manch hellsichtige Analyse kirchlicher Selbstgefährdung.

Dass nun dieser Band als vorläufige, repräsentative Summa des staatskirchen-
rechtlichen Denkens Josef Isensees der Öffentlichkeit übergeben werden kann, 
ist das Verdienst einiger. Die Hauptlast insbesondere der computertechnischen 
Texterfassung bewältigte Herr Assessor Harald Erkens. Ihm gebührt besonderer 
Dank für Engagement und Sorgfalt, die das Erscheinen dieses Sammelbandes 
erst ermöglicht haben. In den Dank einzuschließen sind die Herren Rechtsan-
wälte Stephan Mager und Martin Eimer, die an dieser Arbeit beteiligt waren. Für 
sorgfältige Korrekturen der Druckfahnen gilt ein weiterer Dank Frau Heidrun 
Renken und Frau Monika Wildfeuer, die sich ebenfalls um die Erstellung der Ver-
zeichnisse (insbesondere Personen- und Sachwortregister) verdient gemacht ha-
ben. Zu danken ist schließlich Frau Anja Baues und Herrn Dr. Markus Schulten, 
deren verlässliche Unterstützung beim Zustandekommen dieses Werks in allen 
Phasen wesentlich war. 

Und zum guten Schluss ist zu danken Josef Isensee: nicht zuletzt für vielfach 
guten Rat. Es ist eine große persönliche und wissenschaftliche Freude, mit ihm 
im Gespräch zu sein!

Bonn, im Juli 2019 Ansgar Hense
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Phobie und Legitimationschance*
Christliches Erbe im organisierten Europa. Phobie und Legitimationschance

Seit das organisierte Europa danach strebt, über den gemeinsamen Binnenmarkt hin-
aus sich zur politischen Gemeinschaft zu entwickeln, erhebt sich die Frage nach der 
europäischen Identität. Diese ergibt sich nicht zuletzt aus der gemeinsamen Verfas-
sungssubstanz der Mitgliedstaaten, aus Menschenrechten und Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und sozialer Gerechtigkeit. Diese, auf universale Geltung angelegten 
Prinzipien sind nicht zufällig auf dem Boden Europas geboren. Sie sind Kinder des 
europäischen Geistes, der seinerseits zutiefst vom Christentum geprägt ist. Gleich-
wohl neigt die EU dazu, die religiöse Herkunft Europas zu verdrängen. Die offene 
Affirmation würde jedoch den säkularen Charakter der supranationalen Organisation 
geradezu bestätigen. Diese versäumt eine Chance, Legitimation zu gewinnen, die über 
bloße Nützlichkeit hinausweist.

I.  Vom Zweckverband zur Wertegemeinschaft: die EU

1.  Geruch der Christophobie

Die Europäische Union steht im Geruch der Christophobie.1 Der Geruch haftet 
ihr an, seit sie sich den Forderungen widersetzte, einen Bezug auf Gott in ihren 
am Ende gescheiterten Verfassungsvertrag aufzunehmen und das Christentum 
als eine ihrer historischen Grundlagen zu nennen.2 Der politische Diskurs in 
dieser Sache fand breite Aufmerksamkeit über die politische Klasse hinaus. Die 
europapolitischen Verhandlungen erfuhren für einen Augenblick einen Anhauch 
dessen, was ihnen sonst versagt bleibt: europäische Öffentlichkeit.3

* Erstveröffentlichung in: Juristenzeitung 2015, S. 745 – 754.
1 Vorwurf der Christophobie: Joseph H. H. Weiler, Ein christliches Europa, 2004, 

S. 75 ff. et passim.
2 Darstellung und Analyse: Wolfgang M. Schröder, Gott im europäischen Projekt 

rechtsstaatlicher Demokratie, in: Walter Fürst/Joachim Drumm/Wolfgang M. Schröder 
(Hrsg.), Ideen für Europa, 2004, S. 343 ff.; Peter Altmaier, Unterwegs zu einem europä-
ischen Verfassungsvertrag, ebd., S. 95 (109 ff.); Helmut Goerlich/Wolfgang Huber/Karl 
Kardinal Lehmann, Verfassung ohne Gottesbezug?, 2004.

3 Schröder (Fn. 2), S. 344. Ähnliche Beobachtungen im Streit um die Gottes-Klausel 
bei der Totalrevision der Schweizer Verfassung von 1999: Jörg Paul Müller, Geschicht-
liche Grundlagen, Zielsetzungen und Funktionen der Grundrechte, in: Handbuch der 
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Vertragspolitische Forderungen und Enttäuschungen solcher Art sind noch 
jung. In den Anfängen der europäischen Einigung wären sie undenkbar gewe-
sen. Die sechs Gründerstaaten hatten genug damit zu tun, das rechtliche Gerüst 
für Montanunion, Wirtschaftsgemeinschaft und Euratom aufzubauen, auch wenn 
sie darüber hinaus plakative Bekenntnisse zu Weltfrieden, Zivilisation, Völker-
gemeinschaft und Freiheit in die Vertragstexte aufnahmen. Betrachtungen über 
geistige Gründe und Hintergründe standen nicht auf der Tagesordnung, als die 
alten Nationalstaaten zu neuen, übernationalen Ufern aufbrachen. Hier waren po-
litische Intuition und Tatkraft, technische Kompetenz und organisatorische Phan-
tasie gefragt, nicht philosophisch-historisches Raisonnement. Mancher Träumer 
von einem christlichen Abendland erlitt einen Kälteschock, als er das Europa sei-
ner Ideenwelt abgestürzt sah in die Realien von Kohle und Stahl.4 Freilich bedurf-
te es damals auch nicht eines Bekenntnisses zu den christlichen Wurzeln Euro-
pas, weil die christliche Fundierung weithin noch als selbstverständlich galt. Die 
sechs Gründerstaaten waren ihrer religiösen Herkunft nach relativ homogen, fünf 
davon katholisch; die drei Gründergestalten der europäischen Einigung, Schu-
man, Adenauer, De Gasperi: alle Christdemokraten, alle bekennende Katholiken. 
Das allein genügte aber auch damals, um den antirömischen Affekt zu wecken. 
Laikale sozialistischer wie liberaler Couleur wie prä-ökumenische Protestanten 
witterten hinter dem europäischen Projekt ultramontanes Abendländlertum und 
ein neues Karolingerreich, zumal die Fläche der sechs Gründerstaaten der des 
Reichs Karls des Großen tatsächlich in etwa entsprach.

Unbeeindruckt von solchen Sentiments und Ressentiments geriet das Projekt 
Europa zur Tat. Es wuchs und erstarkte. Die Homogenität des Anfangs dünnte 
jedoch im Laufe der Jahrzehnte aus und verlor sich mit der Ausdehnung von sechs 
auf 28 Mitgliedstaaten.

2.  Supranationaler Funktionalismus

Das organisierte Europa stellt sich heute als Zweckverband dar, der notwendi-
ge und nützliche Leistungen für die Mitgliedstaaten erbringt, die sie als einzelne 
nicht oder jedenfalls nicht ebenso wirksam erbringen könnten. Die Synergieef-
fekte ergeben sich aus einer grosso modo erfolgreichen Aufgabenverteilung nach 
dem Subsidiaritätsprinzip.5 In dieser Sicht erscheint die Union als technischer 
Apparat, den man nutzt und für den man zahlt, dem man aber keinen Dank des-

Grundrechte (= HGR), Bd. VII/2, 2007, § 202 Rn. 43. Allgemein: Otfried Höffe, Wahl- und 
Pflichteuropa, in: Fürst/Drumm/Schröder (Fn. 2), S. 59 (87 ff.).

4 Beispiel einer Gegenüberstellung: Reinhold Schneider, Europa als Lebensform 
(1957), in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 8, 1977, S. 420 ff.

5 Zur Subsidiarität in Europa: Josef Isensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungs-
recht, 2. Aufl. 2001, S. 355 ff.; Höffe (Fn. 3), S. 77 ff.
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halb schuldet, weil er funktioniert, und dem man keinen moralischen Vorwurf 
macht, wenn er einmal gestört ist.6 Ein solches Gebilde rührt nicht an das Gemüt, 
erzeugt keinen Bürgersinn, und es begründet keine Solidarität. Es gleicht den 
Stadtwerken, auf deren Leistungen an Strom, Gas, Wasser, Verkehr und Müllent-
sorgung jedermann angewiesen ist, ohne darüber zum Lokalpatrioten zu werden. 
Lokalpatriotismus, wo es ihn gibt, richtet sich nicht auf die Stadtwerke, sondern 
auf die Stadt.

Patriotismus aber, wo er heute lebendig ist, gilt Land und Leuten, wie sie im 
Staat geerdet und verbunden sind. Er ist die klassische Bürgertugend des Natio-
nalstaates, die sich nicht auf intellektuelle Surrogate wie die Verfassung oder ein 
Wertesystem transferieren läßt7 aber auch nicht auf das zweckrationale Konstrukt 
der supranationalen Maschinerie. „Ein Zollverein ist kein Vaterland“, so Ernest 
Renan 1882 in seiner berühmten Akademierede über das Wesen der Nation.8

Doch die EU-Maschinisten wollen geliebt werden. Sie wollen sich nicht in der 
Maschinerie genügen. Seit den Tagen von Jacques Delors suchen sie nach einer 
Seele für den Apparat. Sie sind sich aber nicht einig, was die Seele ausmachen 
und wer sie einhauchen soll. Im übrigen haben die europäischen Nationen bislang 
eine supranationale Seele nicht vermißt, die, wenn es sie gäbe, sie alle zu einer 
europäischen Nation verschmelzen und sie damit auflösen könnte.9

Die Kennzeichnung als Technokratie griff freilich von Anfang an zu kurz, 
wenn man unter Technokratie die „entpolitisierte Herrschaft der Sachgesetzlich-
keit“ versteht, weil in offenen Gesellschaftssystemen „die tatsächliche Entwick-
lung, statt durch Experten, durch Marktprozesse, durch die öffentliche Meinung 
und die in ihr sich bildenden entscheidungskompetenten Mehrheiten gesteuert“ 
werden.10 Das Defizit an supranationalen Steuerungskräften wird durch nationale 

6 Das entspricht dem Bild des technischen Staates, wie Helmut Schelsky es zeichnet 
(Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation, 1961, S. 22 ff.). Vergleichbar auch die 
Metapher vom Staat als Maschine. Dazu Andreas Anter, Max Webers Theorie des moder-
nen Staates, 3. Aufl. 2014, S. 215 ff. – Kritische Auseinandersetzung mit der Technokratie 
als politisches Leitbild oder als Vorstellung von Realität: Hermann Lübbe, Technokratie 
(1998), in: ders., Politik nach der Aufklärung, 2001, S. 11 ff.

7 Zum traditionellen Patriotismus und zur akademischen Kunstfigur eines Verfas-
sungspatriotismus: Josef Isensee, Die Verfassung als Vaterland (1986), in: ders., Recht als 
Grenze – Grenze des Rechts, 2009, S. 251 ff.; Donate Kluxen-Pytha, Nation und Ethos, 
1991; Otto Depenheuer, Integration durch Verfassung?, in: DÖV 1995, S. 854 ff.; Volker 
Kronenberg, Patriotismus in Deutschland, 2. Aufl. 2006, S. 147 ff. (Nachw.).

8 Ernest Renan, Que’est-ce qu’une nation? (1882), dt. in: ders., Was ist eine Nation?, 
1995, S. 41 (55).

9 Josef Isensee, Europa der Nationen oder europäische Nation – Von Grund und Ziel 
europäischer Integration, in: Festschrift für Roman Herzog, 2009, S. 131 ff.

10 Lübbe (Fn. 6), S. 33.


